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Inkrafttreten der Einbeziehungssatzung DB01 für Bereiche in Maierhofen 
 

• Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur  
Wasserversorgung der Biburger Gruppe für das Haushaltsjahr 2026 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

178 

180 

181 



 

 

 

Amtsblatt für den Landkreis Kelheim – Nr. 18 vom 30.04.2026  

178 

Bekanntmachungen der Städte und Gemeinden 

 

H a u s h a l t s s a t z u n g 
 

der Stadt Abensberg (Landkreis Kelheim) 
 

f ü r   d a s   H a u s h a l t s j a h r   2 0 2 6 
 
 

Auf Grund der Art. 63 ff. und 88 der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Abensberg folgende 
Haushaltssatzung: 
 
 

§ 1  
 

(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festge-
setzt. 
 Er schließt im Verwaltungshaushalt 
 

 in den Einnahmen und Ausgaben mit  40.608.000,-- € 
 

 und im Vermögenshaushalt 
 

 in den Einnahmen und Ausgaben mit  16.178.400,-- € 
 

 ab. 
 

(2) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festge-
setzt. 
 Er schließt im Erfolgsplan 
 

 in den Erträgen mit  5.622.400,-- € 
 

 und in den Aufwendungen mit 6.436.350,-- € 
 
 

 und im Vermögensplan 
 
 

 in den Einnahmen mit  7.009.850,-- € 
 

 und in den Ausgaben mit 6.233.700,-- € 
 ab. 
 
 

§ 2 
 

(1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen  im Haushaltsplan der Stadt wird auf 0,-- € festgesetzt. 
 

(2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen  nach dem Wirtschaftsplan wird auf 4.700.000,-- € festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 

(1) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

(2) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden nicht festgesetzt. 
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§ 4 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
1.  Die Grundsteuer 
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)  350 v.H. 
 b) für die Grundstücke (B)  350 v.H. 
 
2.  Die Gewerbesteuer  380 v.H. 
 

§ 5 
 

(1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
 Haushaltsplan wird auf 3.000.000,-- € festgesetzt. 
 
(2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
 Wirtschaftsplan wird auf 930.000,-- € festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 

Weitere Vorschriften, die sich auf die Einnahmen und Ausgaben (so z.B. zu §§ 25 bis 27 und  
§ 36 KommHV) und den Stellenplan (§ 6 KommHV) beziehen, werden nicht aufgenommen. 
 

 
§ 7 

 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft. 
 
 

II. 
 

Die Haushaltssatzung enthält nach Art. 71 Abs. 2 und Art. 88 Abs. 5 GO genehmigungspflich-
tige Teile. 
 
 

III. 
 

Die vorstehende vom Stadtrat in der Sitzung vom 26.03.2026 beschlossene Haushaltssatzung 
wird hiermit gemäß Art. 65 Abs. 3 GO i.V. mit § 36 der Geschäftsordnung für den Stadtrat der 
Stadt Abensberg öffentlich bekannt gemacht. 
 
 

IV. 
 

Haushaltssatzung und Haushaltsplan liegen während des ganzen Jahres im Rathaus der Stadt 
Abensberg, Zimmer Nr. H 1.08, während der allgemeinen Dienststunden öffentlich zur Einsicht-
nahme auf. 
 
 

Abensberg, 23.04.2026 
STADT ABENSBERG                                                     
 
 

Dr. Bernhard Resch 
Erster Bürgermeister 
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Sonstige Bekanntmachungen 

 
Bekanntmachung 
Inkrafttreten der Einbeziehungssatzung DB01 für Bereiche in Maierhofen 
 

I. Der Marktgemeinderat Painten hat am 21. April 2026 die Einbeziehungssatzung DB01 für Be-
reiche in Maierhofen gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 
 
II. Die Einbeziehungssatzung in der Fassung vom 21.04.2026 liegt samt Begründung in der Fas-
sung vom 21.04.2026 ab Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Rathaus in Painten, Markt-
platz 24, 93351 Painten während der allgemeinen Dienststunden öffentlich aus und kann dort 
eingesehen werden. Ebenso kann die Einbeziehungssatzung auf der Homepage des Marktes 
Painten samt Begründung eingesehen werden. 
 
Gemäß § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB tritt die Einbeziehungssatzung mit dieser Bekanntma-
chung in Kraft.  
 
III. Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB 
wird hingewiesen. Unbeachtlich werden demnach 
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten  
     Verfahrens- und Formvorschriften, 
2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften  
     über das Verhältnis der Einbeziehungssatzung und des Flächennutzungsplanes und 
3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
wenn nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Einbeziehungssatzung schriftlich 
gegenüber dem Markt Painten geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung 
oder die Mängel begründen soll, ist darzulegen. 
Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewie-
sen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene 
Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 
 
 
Painten, den 22.04.2026    Markt Painten 
        
 
 
       Raßhofer, 1. Bürgermeister 
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung 
der Biburger Gruppe für das Haushaltsjahr 2026 
 
Auf Grund des § 18 der Verbandssatzung und der Art. 34 Abs. 2 Nr. 3 und Art. 40 Abs. 1 des 
Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeord-
nung hat der Zweckverband am 18.März 2026 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2026 beschlossen, die hiermit gem. Art. 24 Abs. 1, Art. 40 Abs. 1 KommZG in Verbindung mit Art. 
65 Abs. 3 GO bekannt gemacht wird: 
 

I. 
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt; 
er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit   3.100.000 € 
 
und 
 
im Vermögenshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit   1.198.000 € 
 

ab. 
 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 

(1) Eine Verwaltungsumlage wird nicht erhoben. 
(2) Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 200.000,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1.Januar 2026 in Kraft. 
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II. 
 

Diese Haushaltssatzung enthält keine gemäß Art. 40 Abs.1 Satz 1 Alt. 1 KommZG i. V. m. 
Art 67 Abs. 4 und Art. 71 Abs. 2 GO genehmigungspflichtigen Bestandteile. 
 
 

III. 
 

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen gemäß Art. 26 Abs. 1 KommZG in 
Verbindung mit § 4 Satz 1 der Bekanntmachungsverordnung während des ganzen Jahres 
in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Biburger Gruppe 
in Neustadt a. d. Donau, Mühlhausen, Hausringweg 4, Zimmer Nr. 3 innerhalb der allgemeinen 
Geschäftsstunden zur Einsicht bereit. 
 
 
Neustadt a. d. Donau, den 29.04.2026 
 
Zweckverband zur Wasserversorgung 
der Biburger Gruppe 
 
Andreas Meyer 
Vorsitzender 


